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1.	 Was umfasst  
die EU-Zinsbesteuerung?

Die am 1. Juli 2005 in Kraft getretene Direk-
tive zur EU-Zinsbesteuerung soll sicherstellen, 
dass die von in der EU ansässigen Steuer-
pflichtigen im Ausland erzielten Zinserträ-
ge besteuert werden.
Die EU hat die Einführung von gleichwerti-
gen Massnahmen in wichtigen europäischen 
Finanzzentren wie der Schweiz ausgehan-
delt. Die mit der Schweiz vereinbarte Rege-
lung wahrt das Bankkundengeheimnis. 
Die Schweiz erhebt einen Rückbehalt auf 
die betroffenen Zinserträge. Dieser EU-Rück- 
behalt beträgt ab 1. Juli 2008 20 % und ab 
1. Juli 2011 35 %. Die Kunden können die-
sen Abzug vermeiden, indem sie einwilligen, 
den Steuerbehörden ihres Wohnsitzlandes 
die benötigten Informationen offenzulegen 
(Ermächtigung zur freiwilligen Offenlegung) 
oder sie können ihn zurückfordern, wenn sie 
die Zinserträge korrekt deklarieren.

2.	 Wer ist betroffen?
Die Direktive zur EU-Zinsbesteuerung gilt nur 
für Kunden, die in einem EU-Mitglied-Land 
ansässig sind, ungeachtet ihrer Nationalität. 
In der Schweiz oder in einem anderen Dritt-
land steuerpflichtige Kunden (auch EU-Staats-
bürger) sowie juristische Personen sind nicht 
betroffen.

3.	 Welche Einkünfte sind betroffen?
Als ausländische Zinserträge gelten Zins-
zahlungen auf ein in der Schweiz gelege-

nes Konto eines Kunden, das nicht in seinem 
Wohnsitzstaat geführt wird. Die Währung 
des Instruments und der Sitz des Emittenten 
spielen keine Rolle. Die Richtlinie betrifft nur 
Zinserträge. Andere Einkünfte wie Dividen-
den sind nicht betroffen. Ferner gelten einige 
Ausnahmen betreffend bestimmter Finanz
produkte. Punkt 6. «Betroffene/Nicht betrof-
fene Einkünfte» fasst die wichtigsten Rege-
lungen zusammen. 

4.	 Was müssen Sie tun?
Wenn Sie keine Offenlegung wünschen, müs-
sen Sie keine Unterlagen ausfüllen. Der Steuer- 
rückbehalt wird automatisch vom entspre-
chenden Ertrag abgezogen (diese Abzüge 
können Sie jedoch, bei entsprechender Dekla-
ration, von der Steuerbehörde in Ihrem Wohn-
sitzstaat vollumfänglich zurückfordern).
Sollten Sie jedoch eine freiwillige Offenlegung 
wünschen, können Sie die Bank ermächtigen, 
Informationen über Zinserträge an die Steuer- 
behörden Ihres Wohnsitzstaates weiterzu-
leiten. In diesem Fall bitten wir Sie, sich mit 
Ihrem Kundenbetreuer in Verbindung zu set-
zen.

5.	 Weitere Informationen
Falls Sie zu den Wahlmöglichkeiten Fragen 
oder Bedenken haben oder falls Sie genau-
ere Angaben über die Auswirkungen auf 
Ihre Investitionen wünschen, kontaktieren 
Sie bitte Ihren Falcon Private Bank Kunden- 
berater.

6.	B etroffene/Nicht betroffene  
Einkünfte

Betroffen:
Zinserträge
Beispiele für betroffene Einkünfte:
–	 Zinsen aus Anleihen und Notes
–	 Zinsen aus Treuhandanlagen
–	 Auflaufende Zinsen (z. B. beim Verkauf von 

Anleihen)
–	 Kapitalerträge aus Nullcoupons- und Dis-

count-Anleihen
–	 Generell Zinserträge aus Anlagefonds, in 

denen Anleihen und Notes bestimmte 
Schwellenwerte übersteigen

Nicht betroffen:
Dividenden und andere Einkünfte
Beispiele für Produkte/Erträge, die von der 
EU-Zinsbesteuerung nicht betroffen sind:
–	 «Grandfathered» Anleihen/Notes, die  

vor dem 1. März 2001 emittiert und  
seit 1. März 2002 nicht mehr aufgestockt  
wurden

–	 Generell Zinserträge aus Anlagefonds, in 
denen Anleihen und Notes bestimmte 
Schwellenwerte unterschreiten

–	 Pensionskassenguthaben
–	 Lebensversicherungen
–	 Einkünfte von schweizerischen Anleihen-

schuldnern und Zinsen auf Kontokorren-
ten der Falcon Private Bank Ltd. Diese 
unterliegen indes einer Verrechnungs
steuer von 35 %.

–	 Dividenden und Kapitalgewinne auf Aktien 


